Tip des Monats 10/05
Probefahrt
Ein Interessent besichtigte bei einem Autohändler ein gebrauchtes Auto. Weil das Fahrzeug ihm zusagte, vereinbarte er mit dem Autohändler eine Probefahrt. Bei dieser Probefahrt verursachte der Interessent fahrlässig einen Unfall, der an dem Fahrzeug zu einem Schaden von ca. 5.000 € führte. Der Autohändler hatte den Interessenten vorab nicht darüber aufgeklärt, dass er für jenes Fahrzeug keine Vollkasko-Versicherung abgeschlossen hatte und der Interessent im Falle eines Schadens hierfür selbst aufzukommen hatte.
Das Oberlandesgericht Koblenz lehnte entsprechende Regressansprüche des Autohändlers ab. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass der Autohändler vor der Probefahrt den Interessenten über diesen Umstand ausdrücklich hätte hinweisen müssen.

Der Autohändler blieb auf seinem Schaden sitzen.

(Oberlandesgericht Koblenz, DAR 03/320)
